
I ?.
vH ! Kux ( von welchen gantz kein zweifel/vnd das Löbl : Landtmar-
fchakische Gericht/ vcrmüg täglicherSpörr : Inventur : vnd Ger-
haabschasteen/inconcinuä I' olleilione ist / als nunmehr nach dem
nlangtm ?riviIcA>o auchin LriminalibuxallerLandtLeuthcnkun-
clamencslix , conüanxöc pcrpccua Instantia , hingegen der Host-
Dienst nur einLccistcnx . durch eines jeden Todt/odcr sonsten ver¬
änderlich ist.

III.

ie es mit denen 8-KonM gehalten
werden sosse / Kapserltche Resolution vom

17 . ^ ulij , ^ nno 1642.

MH On derRömisch : Kayserl : auch M Hungam
vnd Böhaiinb / Königlichen Maycstät / Vnsers allcrge --
nädigistcnHerrn wegen/ durch die N : De : Regierung höchst-

ernmnt Ihr Kays : May : Rach / Kämmerern / LandtMarschal-
len / vnd ErbHoffmaistern / in Oesterreich vntcr der EnrO/Herrn
Ioharm Frantzen Traueson / Grasten zu Falckenstain / D . hiemtt
anzuzatgen ; Demnach N : vnd N : die Iween obcrn Politische N:
Oe : LandtStändt gehorsambist vorbracht / ob wollen höchstgcdacht
Ihr Kays : May : sich zum Andertmmal allcrgnädigtst stclolvicrr.
daß bty denen Lriminal kroccsten , die orstinari Beysitzcr den Vor¬
zug haben / so eratgnetm sich dochanjctzo ftrrcrc stiistculccccn , daß
fast jederzeit die berucstene auß denen Landes Mitglidcrn sich wei¬
ters inangcdmtein luclicio gebrauchen zulasten / bedrucken truegen/
also daß hierdurch ermrlte Kriminal ?rocclx crligcn verblibcn ; In
Hinlegung aber gehörter stistcrcn ? erachteten Sie Stände gehor¬
sambist/disesncmblich das füreräglichste Miel zuseyn / wann es
dem / im Hertzogthumb Steyr observierten Gebrauch nach gehal¬
ten / alle vnd jede anwesenee / auß denen Iween obcrn Politischen
Ständler » / ast Lriminalc luclicium beruesten / vnd es der 5esti-
on vnd vmbfrag halber / nach dem Standl vnd Aelter / Wik sonst
W denen Lqudtragshqvdlnngm geschehen pflege / observiert wur-



14 .
de / doch daß vntcr Zwölften / als auß jeden Stande Sechsen nichts
geschlossen werden solle / zu welchem ^1o6o pra <5bican6idann vmb
sovil mehr Vrsach vnd Anlaitunggeben thäte/alldieweilen der Ln-
minal krocclx bcy ihnen Ständtcn sich nur biß zu außschlikffung
der Landtmannschafft crsträckte/wie nun die an : vnd auffncmmung
der LandtLcuth von den Ständern ins gcmain solcher gestalt besehe-
he/ also auch die Lxcluchcrunz in solchen fällen glcichfals bikich
von denenselben vorzunemmcn seye. Dannenhero gcbcttcn / Ihr
Kays : May : gerührten die allergnädigisteVerordnung zuthrien/da,
mit solches ihme HerrnLandtMarschallenhmffroinLnminaUu-
clicio dcrgcstallt zuhaltcn / chistcsinnmierr werden möchte:

Wann dann mehr höchstcrnennt HrKays : May : hierauffvber
gehörigerOrthcnabgeforderttauchcinkommeneBcrichtvnbGuctach-
ten / lub claco den 17. lulij . sich allergnädigist kcsolvicrr , vnd
die 5ellionc5 bey gemeltcm luciicio , als wie im Landt Steyr ( wel¬
che Ständte eben dergleichen älters ?rlvile§ium in Lriminallbus
zu juäicicrcn haben) zuhalten / icdoch auffgnädigistes wolgcfallcn
Ihro belieben lassen / daß nemblich Herr LandtMarschall/ oder in
seinem abwesen der Landt vntcr Marschall / nicht icdcrzeit die Bcy-
fitzer/oder andere aewiiLDersonen zuerküscn verbunden scy» / wu --
dern ihnen vceden bcvorstchen solle / gleich wie in auffnemmung ür
die Landtmannschafft / ain iedwedcrcr desselben Standes con-
currierc . also auch bcy der außschlicffung / oder nicht ( welches noch
von ainer mchrern Wichtigkeit ist ) beede anwesende Stäupt / ohne
vnterschidt / wie sonsten zu ainer Landtragshandlung beschicht / zu-
bcrueffen / doch gleichwol aber vntcr ainer gewissen Anzahl/als auß
ieden ober» Politischen Stande Sechs / vnd also ausser sein dcß
LandtMarschallen / oder Landt vntcr Marschallcn / AwölffPcrso,
nrn znschöpffen. Dessen man ihnc Herrn LandtMarschallen hie-
mttrrindernwollen. LÄum Wicnndm rz . lulij . im 1 642 .Jahr.

^ ^ ^ Irdt also prsöbicicrc, daß die Vota alreman ve vom Herrn/
(^ - auffden Rittcr/widcrauffHerrn/r ?. begert werden/vngeachtet
bey denen LandtsRechten die im HerrnStandt alle zuvor/hernach
erst der RittcrStandt Voliere , die Vrsach dessen mag scyn / weilen
zwar in allen Inbunalicn der HerrnBanck / vorderRittcrBanck

Vo.
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Vocierr , in dem Lriminal luclicioaber sttzendie^ llessorex nicht
als Kays: Räche/Massen sie auch nicht schwören/sondern sitzenals
Ständer / vnd dahcro wie in andern Landtschassts Sachen / also
auch in dtscnLrirninalien alcernZli VLschliesscu :

Discr aleernierre l^loöuL der Dmbsrag hat laut ?rorbo-
collz angcfangenpl

'atsbicicrczuwcrden/dcn/ . 8cpccml) N 5 , ^nno
1644.

Sonsten bestehet die8cilion gemainiglich in disem:
1 . ?roponierc Herr LandtMarschall/ warumbcn zu dem

AdelichenLriminal luclicio ungesagt:
2. Wirdt derLeu« sambt stinemLclvocacer , für : vnd die

Thür männigltchen offen gelassen:
Landtschrciber stehet neben Herrn LandtMarschall / vnd

liset dieOicla sambt der bxecucion öffentlich ab:
4. Fürbiettcr rucfft / ob semandt vcrhandcn / so denLeum

anzuklagcn willens / zum ersten / änderten / vnd drittcnmahl.
5. Leu ; . oder dessen vocae messt an / vnd wann kein An¬

kläger verhanden / bittet er vmb ablolvierunA.
6 . Lcuz tritt ab / vnd wirdt denen Vorir gemäß / derselbe

von männigliches Klag absolviere , chmc aber dlk ? urZ3tio» ge¬
gen dem Löbl : Gericht ex OKcio aufferlegt.

7 . Das Vrthl wirdt zu Ständten geschriben / vnnd vnter-
fchriben vom Herrn LandtMarschallen/ Herrn Lffessorn, vnnd
Landtschretber .

'
i

8. Lcu5 wirdt fürgclaffcn / das Vrthl/wann solches inrer.
locurorie ergangen / publicierr , vnd wann selbiger ain 8alvum
LonöuÄum hat/thutt er mitainemHandtstraichangeloben/ jcdes-
mahl auff begehren zucrscheinen.

Auff solche weiß werden muraeis muranäiz fast alle ^ Ko¬
nen absolviere.

Wannaber das Vrthl 6e6nicive ergangen/muß solches vor-
herodrr HochlöblichenRegierungvbcrgeben/ so dann erstpublicierr
werden.
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